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Keine Einmischung amtierender Regierungsratsmitglieder in kommunale und regionale Ab-
stimmungen 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, zuhanden des Grossen Rates die gesetzlichen Grundlagen zu 
entwerfen, 
1. dass amtierende Regierungsratsmitglieder sich grundsätzlich nicht durch Abstimmungsempfeh-

lungen oder Parteinahme in kommunale oder regionale Abstimmungen einmischen; ausgenom-
men hiervon sind kommunale oder regionale Abstimmungen über den ganzen Kanton betreffen-
de Gebietsveränderungen; stets möglich bleibt zudem eine neutrale Information. 

2. Ausgeschlossen ist namentlich eine entsprechende Abstimmungsempfehlung bzw. Parteinahme 
gemäss Ziffer 1 

 a. mittels Teilnahme und Äusserungen an Pressekonferenzen 
 b. in Interviews mit Medien 
 c. mittels schriftlichen oder elektronischen Rundschreiben 
 d. in allfälligen kantonalen Abstimmungsbotschaften 
Begründung: 
Gegenstand dieser Motion ist einzig die Einmischung amtierender Regierungsratsmitglieder in 
kommunale oder regionale Abstimmungen. Hier fehlen konkrete regulatorische Beschränkungen. 
Nicht von der Motion betroffen ist dagegen eine Parteinahme von Regierungsratsmitgliedern in kan-
tonalen oder eidgenössischen Abstimmungen. 
Regierungsratsmitglieder sind gewählt, um auf kantonaler (und allenfalls interkantonaler) Ebene die 
Politik zu gestalten. Für eine Abstimmungsempfehlung bzw. Parteinahme bei kommunalen oder 
regionalen Abstimmungen besteht demgegenüber keine entsprechende demokratische Legitimati-
on. Eine solche Einflussnahme ist denn auch nicht stufengerecht: Die Gemeindeautonomie ist im 
Kanton Bern ein verfassungsmässiger Grundsatz (Art. 109 Abs. 1 KV). Dieser Grundsatz wird – 
konsequent zu Ende gedacht – zumindest geritzt, wenn Regierungsratsmitglieder kommunale Ab-
stimmungen einseitig zu beeinflussen beginnen. Gemeinden sollen selbst und ohne regierungsrätli-
che Einmischung über ihre Angelegenheiten bestimmen können. Gleiches gilt grundsätzlich auch 
für regionale Abstimmungen, zumal hier regelmässig regionale gemeinderechtliche Körperschaften 
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(Gemeindeverbände; Regionalkonferenzen) oder zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehene 
privatrechtliche Institutionen (z. B. Planungsregionen) bestehen. Es ist – soweit eine behördliche 
Einflussnahme überhaupt zulässig ist – Sache der demokratisch legitimierten Vertreter der Gemein-
den (bzw. bei regionalen Abstimmungen allenfalls der Vertreter der regionalen Institutionen), eine 
Abstimmungsempfehlung zu vertreten, nicht aber der kantonalen Regierung. Eine berechtigte Aus-
nahme hiervon stellen kommunale bzw. regionale Abstimmungen über den ganzen Kanton betref-
fende Gebietsveränderungen dar. 
Wie weit und wie einseitig eine solche Einflussnahme amtierender Regierungsratsmitglieder heute 
gehen kann, zeigt etwa der Newsletter 8/2014 der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin, mit wel-
chem sie dem Projekt «Tram Region Bern» zum Durchbruch zu verhelfen versuchte. Folgende 
Passagen seien erwähnt: 
– «Sicher haben Sie auch schon gehört, was einige Tramgegner verbreiten: mit einem Nein zum 

Tram Region Bern am 28. September 2014 könne man den Weg bahnen für ein neues Projekt – 
natürlich ein besseres, breiter akzeptiertes und gleichzeitig billigeres. Das ist eine Illusion.» 

– Ein Bild, das einen überfüllten Bus zeigt, kommentierte die BVE-Direktorin wie folgt: «So erlebe 
ich das regelmässig, meine Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion liegt auch an der 10-er-
Strecke. Das Foto ist kein Selfie, das überlasse ich andern, eher ein Sardellfie. Wie auch immer: 
Es spricht für sich. So geht das nicht weiter!» 

– «Sagen wir «Ja» zum Tram Region Bern.» 
Unabhängig von der Frage, wie man in der Sache selbst zur jeweiligen Abstimmungsvorlage steht, 
erscheint eine solche einseitige Parteinahme demokratiepolitisch fragwürdig und schadet letztlich 
auch einer sachlichen Auseinandersetzung. 
Gegen eine neutrale Information ohne Parteinahme bzw. Abstimmungsempfehlung durch Regie-
rungsratsmitglieder in kommunalen bzw. regionalen Abstimmungen ist grundsätzlich nichts einzu-
wenden. Dann aber ist es Sache der Stimmbürger auf Ebene der Gemeinden und Regionen, sich 
selbst eine Meinung zu bilden – unabhängig von einseitiger Beeinflussung durch amtierende Regie-
rungsratsmitglieder. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Die in der Bundesverfassung verankerte Garantie der politischen Rechte (Art. 34 BV) schützt die 
freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe. Geschützt wird gemäss der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts insbesondere das Recht der Stimmberechtigten, weder bei der Bildung 
noch bei der Äusserung des politischen Willens unter Druck gesetzt oder in unzulässiger Weise 
beeinflusst zu werden. Die Stimmberechtigten sollen ihre politische Entscheidung gestützt auf einen 
gesetzeskonformen sowie möglichst freien und umfassenden Prozess der Meinungsbildung treffen 
können. Die Abstimmungsfreiheit gewährleistet die für den demokratischen Prozess und die Legiti-
mität direktdemokratischer Entscheidungen erforderliche Offenheit der Auseinandersetzung. 
Aus Artikel 34 Absatz 2 BV leitet das Bundesgericht eine Verpflichtung der Behörden auf korrekte 
und zurückhaltende Information im Vorfeld von Abstimmungen ab. Behördliche Informationen unter-
liegen den Geboten der Sachlichkeit, der Transparenz und der Verhältnismässigkeit. Sie müssen 
geeignet sein, zur offenen Meinungsbildung beizutragen und dürfen nicht in dominanter und unver-
hältnismässiger Art im Sinne eigentlicher Propaganda eine freie Willensbildung der Stimmberechtig-
ten erschweren oder geradezu verunmöglichen. 
Erhöhte Anforderungen sind zu beachten, wenn sich Behörden zu Abstimmungsvorlagen einer an-
deren Staatsebene äussern. Insbesondere gelten «Interventionen nach unten» gemäss der Rechts-
lehre als grundsätzlich unzulässig. So stellen Einmischungen der Kantone in Gemeindeabstimmun-
gen im Grundsatz einen Verstoss gegen die Gemeindeautonomie dar. Vorbehalten bleiben Fälle, in 
denen die übergeordnete Körperschaft vom Abstimmungsgegenstand auf unterer Ebene besonders 
betroffen ist bzw. ähnlich berührt ist wie bei einer eigenen Vorlage. Hier ist eine amtliche Interventi-
on des übergeordneten Gemeinwesens ausnahmsweise erlaubt, wie das Bundesgericht beispiels-
weise im Fall der Abstimmung zur Abtrennung des Laufentals vom Kanton Bern entschieden hat.1 
Die Behörde hat sich aber auch hier an die Gebote der Sachlichkeit, der Transparenz und der Ver-
hältnismässigkeit zu halten und darf nicht «eigentliche Propaganda» betreiben. 
Die Motionäre verweisen in der Begründung ihres Vorstosses auf die Gemeindeabstimmungen zum 
Projekt «Tram Region Bern». In diesem Fall war vor dem Hintergrund des soeben Ausgeführten 

                                                
1
 114 I a 427, siehe auch: PIERRE TSCHANNEN: Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 2011, S. 669, und MICHEL 

BESSON:  Behördliche Information vor Volksabstimmungen, Bern 2003, S. 345 f. 
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eine behördliche Information des Kantons gerechtfertigt: Die Vorlage betraf ein kantonales Ver-
kehrsinfrastrukturprojekt von überregionaler Bedeutung, das zum überwiegenden Teil von Bund und 
Kanton finanziert worden wäre. Der Grosse Rat hatte dem Vorhaben mit seinen Beschlüssen über 
das Angebot im öffentlichen Verkehr und zum entsprechenden Investitionsrahmenkredit zuge-
stimmt.  
Die Motion verlangt die Schaffung von Rechtsgrundlagen, die «amtierenden Regierungsratsmitglie-
dern» grundsätzlich verbieten soll, sich durch «Abstimmungsempfehlungen» und «Parteinahme» in 
kommunale oder regionale Abstimmungen «einzumischen».  
Der Regierungsrat sieht in dieser Sache keinen Regelungsbedarf. Wie oben ausgeführt wurde, ha-
ben sich die Kantone aus kommunalen Abstimmungskämpfen grundsätzlich herauszuhalten. Der 
Regierungsrat hält sich an diesen Grundsatz. Detaillierte gesetzliche Regeln zu erlassen für die 
ganz wenigen Ausnahmefälle, in denen eine kantonale Stellungnahme zu kommunalen Urnengän-
gen zulässig ist, rechtfertigt sich nicht. Die in der Motion angeregte Unterscheidung, wonach eine 
«neutrale Information» zulässig sein soll, nicht aber eine «Abstimmungsempfehlung bzw. Partei-
nahme», erscheint im Übrigen nicht als sachgerecht. In den wenigen Ausnahmefällen, in denen der 
Kanton wegen seiner besonderen Betroffenheit zu einer kommunalen Abstimmungssache Stellung 
nehmen darf, rechtfertigt diese besondere Betroffenheit eben auch, dass er inhaltlich (für oder ge-
gen die Vorlage) Stellung nimmt. 
Gesetzlich nicht verboten werden können Äusserungen, die Mitglieder des Regierungsrats als Pri-
vatpersonen machen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung ist in diesem Punkt seit Jahren kon-
stant und schliesst aus, dass einzelnen Mitgliedern einer Behörde die freie Meinungsäusserung zu 
einer Gesetzes- oder Sachvorlage untersagt wird. Als politische Akteure dürfen auch Behördenmit-
glieder – als Privatpersonen – gestützt auf die verfassungsrechtliche Meinungsäusserungsfreiheit 
an Abstimmungskampagnen teilnehmen und zur Annahme oder Ablehnung einer Vorlage aufrufen. 
Die Exekutivmitglieder haben dabei allerdings alles zu unterlassen, was ihren Interventionen einen 
amtlichen Anstrich geben könnte. In der Lehre wird diese Rechtsprechung eher kritisch beurteilt, da 
die Unterscheidung zwischen privatem und amtlichem Auftreten eines Behördenmitglieds in der 
Praxis nicht immer einfach ist.2 Die Mitglieder des Berner Regierungsrats halten sich deshalb mit 
privaten Stellungnahmen in Abstimmungskämpfen zurück. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
 
Präsident. Traktandum 16 ist eine Motion von Grossrat Freudiger. «Keine Einmischung amtieren-
der Regierungsratsmitglieder in kommunale und regionale Abstimmungen». Der Regierungsrat 
lehnt diese Motion ab. Wir diskutieren in freier Debatte und Herr Freudiger wird nun erklären, dass 
er die Motion in ein Postulat wandelt. Dementsprechend wird die Debatte das Postulat behandeln. 
Herr Freudiger, Sie haben das Wort. 
 
Patrick Freudiger, Langenthal (SVP). Ich fahre mit dem Gebot der Transparenz gleich weiter und 
verkünde bereits jetzt, dass ich in Rücksprache mit den Mitmotionären in ein Postulat wandle. Wor-
um geht es? Im Kanton Bern ist eine zunehmende Tendenz zu beobachten, dass sich amtierende 
Regierungsratsmitglieder in kommunale oder regionale Abstimmungsvorlagen einmischen, wie bei-
spielsweise beim Projekt Tram Region Bern. Weitere Beispiele sind die Regionalkonferenz-
Abstimmungen. Der Regierungsrat verabschiedet dort die Abstimmungsbotschaft. Die vorhandenen 
Abstimmungsbotschaften zeigen, dass der Regierungsrat nicht nur Partei ergreift, sondern dass 
auch fast nur eine Seite der Argumente zu Wort kommt. Die kritischen Argumente werden nur ganz 
marginal erwähnt. Unlängst war auch eine Intervention des Regierungsrats bei einer Gemeindefusi-
on zu beobachten. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Kanton Bern eine verfassungsmässig garantierte 
Gemeindeautonomie. Es ist Sache der Gemeinden, über kommunale Angelegenheiten Beschlüsse 
zu fassen. (Der Präsident läutet die Glocke) Ich danke dem Herrn Präsidenten. Es ist Sache der 
Gemeindebehörden, Einfluss auf kommunale Abstimmungen zu nehmen. Die Gemeindebürger sol-
len selber und unter Einbezug ihrer eigenen Behördenvertreter entscheiden, was für sie richtig ist. 
Wenn der Regierungsrat beginnt, massiven Einfluss auf kommunale Abstimmungen zu nehmen, 
dann kommt das im Ergebnis einer Desavouierung der Gemeinderäte gleich. Entweder ergreift man 

                                                
2
 HANGARTNER/KLEY: Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 2000; S. 

1039 f.; TSCHANNEN: Staatsrecht S. 672.  
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auf der anderen Seite Partei oder aber man drückt indirekt aus, diese Gemeinderäte seien gar nicht 
richtig fähig, ihre eigenen Leute von einem Anliegen zu überzeugen. 
Wie ist die geltende Rechtslage? Der Regierungsrat hat in seiner Antwort richtig geschrieben, dass 
eine Intervention dann in Frage kommt, wenn die Regierung von einer kommunalen Abstimmung 
besonders betroffen ist. Aber er hat auch richtig festgehalten, dass die Regierung dabei die Gebote 
der Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit wahren muss und nicht eigentliche Propa-
ganda betreiben darf. (Anhaltende Unruhe. Der Präsident unterbricht hier den Redner.)  
 
Präsident. Einen Moment bitte, Herr Freudiger. (An die Anwesenden gerichtet:) Wenn Sie längere 
und laute Gespräche führen wollen, gehen Sie doch bitte in die Wandelhalle. So ist es nicht ange-
nehm, der Debatte zu folgen. Danke. 
 
Patrick Freudiger, Langenthal (SVP). Besten Dank. Der Regierungsrat hat im Weiteren das Bei-
spiel Laufental erwähnt. Hierauf haben wir reagiert. Kommunale Gebietsveränderungen, die letztlich 
den ganzen Kanton betreffen, sind von der vorliegenden Motion ausdrücklich ausgenommen.  
Die vom Regierungsrat zitierte Rechtsprechung erlaubt zwar heute die Einflussnahme der Regie-
rung in kommunalen Abstimmungen, aber die Praxis zeigt, dass sie nicht greift. Im Fall des Projekts 
Tram Region Bern hat die Direktorin der BVE, Frau Verkehrsdirektorin Barbara Egger, auf amtlichen 
Kanälen einen Newsletter publiziert und dort Folgendes geschrieben, ich zitiere: «Sicher haben Sie 
auch schon gehört, was einige Tramgegner verbreiten: mit einem Nein zum Tram Region Bern am 
28. September 2014 könne man den Weg bahnen für ein neues Projekt – natürlich ein besseres, 
breiter akzeptiertes und gleichzeitig billigeres. Das ist eine Illusion.» Meine Damen und Herren, das 
ist der Wortlaut der Verkehrsdirektorin, und hier muss man sagen, das entspricht weder der gebote-
nen Zurückhaltung, noch ist es verhältnismässig oder besonders sachlich. Es grenzt zumindest an 
eine Art propagandistischer Einflussnahme, und es zeigt eben, dass die heutigen Grenzen in der 
Praxis nicht greifen. Sobald Regierungsräte sich in kommunale Abstimmungen einmischen, besteht 
die Gefahr, dass der Abstimmungskampf auf ihre Person fokussiert wird und dass man in einer 
überschiessenden Art und Weise interveniert.  
Daher schlagen die Motionäre eine andere Abgrenzung vor: Eine sachliche und neutrale Informati-
on soll nach wie vor erlaubt sein. Wir wollen dem Regierungsrat keinen Maulkorb auferlegen. Eine 
Parteinahme für die eine oder andere Seite soll hingegen nicht mehr möglich sein. Dafür sind die 
zuständigen Behörden, in aller Regel die Gemeinderäte, verantwortlich. Ich gebe zu, dass die 
Grenzen zwischen Information und Parteinahme auch nicht in allen Teilen und in jedem Fall klar 
sind. Aber diese Grenze ist klarer und verständlicher als die heutige, und es wird danach auch nicht 
eine Sache der Justiz sein, komplizierte und schwierige Entscheide fällen zu müssen, weil der 
Grosse Rat es eben versäumt hat, klarere Rahmenbedingungen zu setzen. Ich fasse zusammen: 
Interventionen des Regierungsrats in kommunalen Abstimmungen sind weder stufengerecht noch 
sachgerecht und ich bitte Sie, dem Postulat zuzustimmen. 
 
Monika Gygax-Böninger, Obersteckholz (BDP). Wir haben zu viele Gesetze! Die Gesetzesflut 
löst immer mehr Bürokratie aus. Bürokratie behindert und verhindert. Das muss sich ändern. Wir 
müssen wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen. So oder ähnlich tönt es etwa an einem 
Stammtisch, und so tönt es auch bei vielen Politikern. Gerade kürzlich habe ich Folgendes gelesen: 
Wenn ein Politiker ein Problem erkennt, dann verlangt er nach einer gesetzlichen Regelung um die-
ses Problem aus der Welt zu schaffen. Ob man es damit wirklich aus der Welt schafft, wird vorher 
jedoch nicht überlegt, und was dessen Erarbeitung und dann auch die Umsetzung kosten werden, 
interessiert in dem Moment nicht.  
Wenn man die Begründung liest, kommt es uns vor, als hätten wir eine Motion, beziehungsweise 
ein Postulat auf dem Tisch, das einmal mehr den Regierungsrat wegen eines ganz bestimmten 
Vorkommnisses auffordert, eine gesetzliche Grundlage zu entwerfen. Dies, damit amtierende Re-
gierungsratsmitglieder sich grundsätzlich nicht durch Abstimmungsempfehlungen und Parteinah-
men in kommunale und regionale Abstimmungen einmischen. Die Ausnahmen werden auch gleich 
genannt, und wie weit dieses Redeverbot gehen soll, wird auch festgehalten.  
Werte Ratskollegen, die das neue Gesetz wollen, aber auch gerne von zu viel Bürokratie und zu 
vielen Gesetzen sprechen: Das braucht es nicht. Sicher hat uns von der BDP auch nicht gefallen, 
was damals im Zusammenhang mit der Abstimmung über das Tram Region Bern von der Regie-
rung kommuniziert wurde. Es hat uns vielmehr geärgert! Wir sind auch der Auffassung, dass gewis-
se Regierungsratsmitglieder zu weit gingen. Zu weit in dem Sinne, dass das Gebot der Sachlichkeit, 
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der Transparenz und der Verhältnismässigkeit strapaziert wurde. Wir von der BDP glauben, dass 
das keine neutrale und sachliche Information war. 
Nun gibt es bereits heute Grundlagen und auch Bundesgerichtsentscheide, die sich dazu äussern, 
und die Regierungsmitglieder wissen eigentlich ganz genau, nach welchen Grundsätzen und Mass-
stäben sie in solchen Abstimmungen reagieren dürfen, sollen und können. Alle hier im Grossen Rat 
wissen aber auch, dass Grundsätze wie massvoll, objektiv, neutral und zurückhaltend keine mess-
baren Grössen sind und die Interpretation und die persönliche Wahrnehmung dabei ziemlich viel 
Spielraum lassen. Im vorliegenden Fall teilt die BDP die Meinung, dass dieser Spielraum gesprengt 
wurde und lehnt das Vorgehen ganz klar ab. Wir appellieren an die Regierung und an die einzelnen 
Regierungsmitglieder, bei Abstimmungsempfehlungen und Parteinahmen in kommunalen und regi-
onalen Angelegenheiten wirklich zurückhaltend zu sein. Im Fall Tram Region Bern können wir aber 
zumindest zur Kenntnis nehmen, dass diese Vorlage entgegen der einseitig gefärbten Äusserung 
eines Regierungsratsmitglieds schlussendlich trotzdem abgelehnt wurde. Zusammenfassend ge-
sagt: Die BDP will kein neues Gesetz, keine neuen Vorschriften. Die bestehenden Rechtsgrundla-
gen genügen und müssen angewendet werden. Deshalb lehnen wir diesen Vorstoss als Motion und 
auch als Postulat ab. 
 
Bettina Keller, Hinterkappelen (Grüne). Ich kann gerade dort weiterfahren, wo Monika Gygax 
aufgehört hat. Auch die grüne Fraktion lehnt diese Motion ebenso wie das Postulat ab. Auch wir 
finden die Forderung nach einer Regelung mittels eines neuen Gesetzes völlig überrissen. Die Mit-
glieder des Regierungsrats müssen sich aus kommunalen Abstimmungskämpfen heraushalten und 
tun das auch. Das einzige Beispiel des Motionärs, das Tram Region Bern, war ein Spezialfall. In 
drei Gemeinden wurde zwar darüber abgestimmt, aber es war eben gerade ein kantonales Infra-
strukturprojekt von weit überregionaler Bedeutung. Wir im Grossen Rat haben diesem Projekt zuge-
stimmt und dafür Millionen gesprochen. Der grösste Teil der Finanzierung wäre eben von Bund und 
Kanton gekommen. Als wir dieses Projekt damals beschlossen hatten, war der Motionär Herr Freu-
diger noch nicht im Grossen Rat, und er hat vielleicht diesen Prozess nicht ganz nachverfolgt. Wir 
alle wissen, dass man sich gelegentlich über das Engagement der Regierungsrätin Frau Egger är-
gern kann, sowohl auf links-grüner wie auch auf bürgerlicher Seite. Das geht nicht nur Ihnen so. Wir 
erleben das manchmal auch, wenn sie sich für etwas engagiert, bei dem wir selber eine gegenläufi-
ge Position vertreten. Aber Frau Egger und alle anderen Regierungsmitglieder halten sich korrekt 
an die Grundsätze bezüglich der Themen, zu denen sie sich politisch äussern dürfen. Und von «in-
vasiv» oder «die Praxis zeigt, wie viel sie über das Ziel hinaus schiessen», hätten wir nichts ge-
merkt. Daher lehnt die grüne Fraktion die übertriebene Forderung nach einem neuen, überflüssigen 
Gesetz ab. 
 
Philippe Messerli-Weber, Nidau (EVP). Die EVP-Fraktion ist gleicher Meinung wie die Motionäre. 
Eine Einmischung von amtierenden Regierungsratsmitgliedern in kommunale und regionale Ange-
legenheiten ist problematisch und heikel, und eine solche ist in den meisten Fällen auch gar nicht 
zulässig. Der Anlass zu diesem Vorstoss war die Stellungnahme von Regierungsmitgliedern im Zu-
sammenhang mit den Gemeindeabstimmungen zum Projekt Tram Region Bern. Gerade dieser Fall 
ist aber aus unserer Sicht ein schlechtes Beispiel für einen missbräuchlichen Eingriff der Regierung. 
Beim Tram Region Bern ging es um ein kantonales Infrastrukturprojekt. Es sollte hauptsächlich von 
Kanton und Bund finanziert werden, und der Grosse Rat hat mit seinen Beschlüssen über das An-
gebot im öffentlichen Verkehr und einem entsprechenden Investitionsrahmenkredit zugestimmt. In 
diesem konkreten Fall war es daher legitim und aus unserer Sicht gerechtfertigt, dass sich die Re-
gierung klar positioniert und geäussert hat. Gerade bei den Trambefürwortern auf der andern Seite 
wurde der Vorwurf laut, dass sich die Regierung aus ihrer Sicht zu wenig für das Tram eingesetzt 
habe. Die Tatsache, dass sich sowohl die Trambefürworter als auch die Tramgegner kritisch zum 
Engagement des Regierungsrats geäussert haben, zeigt, dass die Regierung bei ihrem Engage-
ment für diese Vorlage wahrscheinlich die goldene Mitte getroffen hat. 
Auch die Regionalkonferenz ist ein schlechtes Beispiel. Immerhin hat eine klare Mehrheit des Ber-
ner Volkes die gesetzlichen Grundlagen für die Schaffung von Regionalkonferenzen gutgeheissen. 
Die EVP-Fraktion ist der Meinung, dass sich der Regierungsrat bei kommunalen und regionalen 
Abstimmungen im Grossen und Ganzen immer sehr zurückhaltend gezeigt hat. Es gibt auch keinen 
Grund zur Befürchtung, dass sich daran in nächster Zukunft etwas ändern könnte.  
Die EVP-Fraktion erachtet die Schaffung von gesetzlichen Regelungen in diesem Bereich als unnö-
tig und lehnt daher auch das Postulat in beiden Punkten ab. Wir richten uns in diesem Fall am Par-
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teiprogamm des Motionärs aus, das nämlich gegen neue Gesetze, Regulierungen und Verbote ist 
und für weniger Bürokratie. 
 
Hubert Klopfenstein, Zweisimmen (FDP). Nur kurz: Die FDP hat mit Interesse die Antwort zur 
Kenntnis genommen. Wenn man natürlich die hehren und rechtstaatlichen Überlegungen auch so 
umsetzen und sich daran halten würde, dann wäre ja alles gut und recht, und man müsste nichts 
sagen. Weiter ist es für mich natürlich auch nicht verwunderlich, dass die linke Regierung die dama-
lige Regierungspräsidentin schützt. Doch wie bereits mehrmals gesagt wurde, ging sie in diesem 
Projekt Tram Region Bern zu weit, das war auch die Meinung der FDP, wo sehr kritische Voten fie-
len. Man sagte, die Baudirektion sei extrem «dernäbe gsi». Sie habe eine ganze Maschinerie ein-
fahren lassen und die rote Linie überschritten. Wir sind aber auch der Meinung, dass vermutlich das 
anschliessende Nein gerade durch dieses Vorpreschen provoziert wurde. Daher kann man ironi-
scherweise sagen, das Ganze sei doch noch gut herausgekommen. Und ich kann auch noch sa-
gen, dass ich nicht zuletzt deswegen diese Motion mitunterzeichnet habe, weil wir ja in meiner Re-
gion Biel-Seeland auch ein solch riesiges Projekt in der Pipeline hatten. Regiotram nannte sich das, 
und niemand wollte es, weil es überrissen war. Ich hatte natürlich auch Angst, dass dann die Baudi-
rektion genau gleich vorpreschen würde, wenn das durchgekommen wäre. Nun ist meine Angst 
hinfällig, weil dieses Mammutprojekt Regiotram aus Kostengründen für lange Zeit auf Eis gelegt 
wurde. Darum ist es manchmal auch gut, wenn der Kanton kein Geld hat. Aber ich kann trotz aller 
Kritik durch die FDP sagen, dass man ebenfalls der Meinung ist, es sei nicht notwendig, deswegen 
ein neues Gesetz zu erlassen. Doch wir gehen davon aus, dass sich die Regierung an die Überle-
gungen in der Antwort halten wird. Wir nehmen die Regierung beim Wort. Mehr braucht es nicht, 
und dann kann man sich effektiv den Aufwand sparen. Wir haben ja bereits eine schöne Antwort 
erhalten.  
Zur Wandlung in ein Postulat kann ich zuhanden des Motionärs Folgendes sagen: Wir wollten na-
türlich mit der Motion einen neuen Erlass. Nun fällt das weg, und wir haben noch ein Postulat. Was 
wollen wir dann noch prüfen? Da haben wir etwas Mühe und daher kann ich namens der FDP sa-
gen, wir schliessen uns der Haltung der Regierung an, aber mit sehr, sehr kritischen Bemerkungen. 
 
Markus Aebi, Hellsau (SVP) Die Kommunikation der Regierung bei Abstimmungen über kommu-
nale oder regionale Fragen ist sensibel. Die SVP hat das in ihren Fraktionssitzungen breit diskutiert 
und bestreitet nicht, dass die Regierung zu Themen, bei denen der Kanton involviert oder betroffen 
ist, auch neutral Stellung nehmen kann. Der Auslöser für dieses Postulat war hauptsächlich die Ab-
stimmung zum Tram Region Bern, und es ist natürlich zu verurteilen, wie Regierungsratsmitglieder 
in dieser Angelegenheit kommuniziert haben. Zu weiteren Argumenten will ich hier nicht Stellung 
nehmen. Die Grossratsfraktion der SVP ist grossmehrheitlich für Annahme dieses Postulats und 
empfiehlt dies den andern Mitgliedern des Grossen Rats ebenfalls. 
 
Christoph Grimm, Burgdorf (glp). Vorab: Die glp lehnt beide Formen ab, Motion und Postulat. 
Dieser Vorstoss ist gerade ein Beispiel zur Kostendebatte von vorhin. Wir schwächen es einfach ein 
bisschen ab, machen ein Postulat daraus und generieren damit bereits wieder Kosten. Ich sage das 
einfach noch, damit es im Raum steht.  
Wie wir der Antwort entnehmen können, schützt die Bundesverfassung ganz klar die Willensbil-
dung. Da stehen wir auch voll dahinter. Wie der Motionär in seinem Vorstoss sagt, hat er grundsätz-
lich nichts gegen eine neutrale Information. Das wurde mir ganz klar. Wenn es aber um einen selbst 
oder um die eigene Partei geht, dann werden Äusserungen eben noch sehr schnell als neutral be-
trachtet. Wenn solche aber die Gegenseite bevorzugen, dann werden sie schnell als tendenziös 
oder subjektiv betrachtet. Ein subjektives Empfinden haben wir immer ein bisschen, da müssen wir 
ehrlich sein. Wenn es um ein eigenes Geschäft geht, dann möchten wir doch, dass die Regierung 
dahinter steht, und wie die Regierung es dann bringt, ist selbstverständlich eindeutig objektiv. Aber 
umgekehrt ist es eben schwierig.  
In das Tram Region Bern wären sehr viele Kantonsgelder geflossen, das müssen wir hier nicht 
mehr diskutieren. Wir beschlossen hier, dieses Projekt zu unterstützen. Darum erwartet die glp, 
dass die Regierung dieses Projekt auch klar gegen aussen vertritt und positiv unterstützt. Vielleicht 
ging das eine oder andere Wort etwas weit. Ja, klar, das möchten wir auch nicht.  
Ich möchte hier noch den Anlass Bätterkinden aus dem Emmental erwähnen. Dabei ging es um die 
mögliche Gemeindefusion von Bätterkinden, Zielebach, Utzenstorf und Wiler. Dort kam Regierungs-
rat Christoph Neuhaus und sagte der Bevölkerung ausdrücklich: Ja, machen Sie das. An sich hätte 
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er das ja auch nicht sagen dürfen. Auch dieses Geschäft ging danach bachab. Das Ergebnis war 
also Eins zu Eins, für wen wissen wir nicht genau. Auch hier war der Kanton eindeutig stark invol-
viert. Deshalb sage ich es noch einmal: Die glp lehnt dieses Geschäft in beiden Formen ab. Wir 
möchten hier nicht einfach etwas stehenlassen, das man anschauen muss und das vor allem auch 
noch Kosten generiert.  
 
Adrian Wüthrich, Huttwil (SP). Wir haben hier einen weiteren «Egger-Vorstoss», über den wir 
sprechen dürfen. Ich möchte hier in aller Deutlichkeit sagen, dass man über den Anlass der Bean-
standung der Motionäre hätte recherchieren müssen. Der Newsletter der Bau-, Energie- und Ver-
kehrsdirektorin, der auf Seite 2 des Vorstosses als Deliktpunkt erwähnt wird, in dem sie über die 
Stränge geschlagen haben soll, ist einfach ein Tool, mit dem Bürgerinnen und Bürger, die etwas 
von Barbara Egger wissen wollen, Informationen abonnieren können. Ich habe mir diesen Newslet-
ter von Barbara Egger gerade vorhin angeschaut. Sie können das auch tun. Wer den Newsletter 
nicht mehr wünscht, kann ihn einfach wieder abbestellen. Es ist also nicht so, dass dieser öffentlich 
breit gestreut wird. Also ist dieser besagte Newsletter gar nicht öffentlich. Er geht an einen Kreis von 
Leuten, die ihn wünschen und sie können ihn jederzeit abbestellen. 
Parteinahme ist nicht gewünscht aber Information. Ich muss dazu wohl nichts mehr sagen, denn die 
BDP-Sprecherin hat es schön formuliert. Man kann diese Angelegenheit wieder aufdröseln und Re-
geln aufstellen. In diesem Fall ist es meines Erachtens nicht nötig, wie mein Vorredner soeben ge-
sagt hat. Was sagt denn der Gemeindedirektor, wenn er zu einer Gemeindefusion gefragt wird? 
Dann muss er ja unsere Strategie im Kanton Bern auch darstellen und etwas über freiwillige Fusio-
nen erzählen. Und wenn er das tut, dann wäre das fast wie eine Beeinflussung einer möglichen 
Gemeindefusion.  
Wenn man noch zum Tram Region Bern zurückgeht: Frau Egger hat ja nichts Böses gemacht. Sie 
hat eigentlich das bestätigt, was wir hier drin mit unserem ÖV-Rahmenkredit, dem Investitionsrah-
menkredit, beschlossen haben. Wir sagten mit einer Mehrheit hier im Grossen Rat Ja zu diesem 
Tram. Auch die entsprechenden Gemeinderäte wollten es. Wenn also jemand Barbara Egger auf 
die Finger klopfen könnte, wären das die betroffenen Gemeinderäte. Und die waren ja nicht dage-
gen. Vielmehr wären sie vielleicht sogar froh gewesen, wenn sich die Frau Verkehrsdirektorin noch 
deutlicher zu diesem Projekt geäussert hätte. Aber sie hat das natürlich klar nicht gemacht. Und 
wenn wir noch in die Zukunft schauen, dann bin ich ja schon auch gespannt, was Sie sagen wer-
den, wenn sich die Frau Verkehrsdirektorin oder ihre Nachfolge dann vielleicht nicht zu den Auto-
bahnzubringerprojekten im Emmental und im Oberaargau äussert. Wenn es dann zu Abstimmun-
gen kommt, in Langenthal oder in andern Gemeinden wie Burgdorf, dann hoffe ich auch nicht, dass 
mir die Regierung zu fest dreinredet, sondern die Bevölkerung vor Ort abstimmen lässt. Die SP-
JUSO-PSA-Fraktion schlägt Ihnen vor, diese Motion abzulehnen und nicht neue Regeln für nichts 
aufzustellen. 
 
Präsident. Es scheint mir realistisch, dieses Geschäft vor dem Mittag noch abzuschliessen. Gibt es 
noch eine Wortmeldung aus dem Rat, bevor ich das Wort dem Staatsschreiber gebe? – Dann ha-
ben Sie das Wort, Herr Auer. 
 
Christoph Auer, Staatsschreiber. Der Regierungsrat lehnt diesen Vorstoss auch als Postulat ab. 
Wie Monika Gygax gesagt hat, sollte man rechtliche Grundlagen nur dann erarbeiten, wenn ein 
Problem besteht. Man sollte auch nur dann prüfen, ob es neue Rechtsgrundlagen braucht, wenn ein 
Problem besteht. Ein Problem mit einem Regelungsbedarf liegt gegenwärtig nicht vor. Grossrat 
Freudiger sagte, es gebe eine zunehmende Tendenz, dass sich die Regierung in kommunale und 
regionale Abstimmungen einmischt. Das möchte ich klar in Abrede stellen! Jedes Jahr finden nicht 
nur Dutzende, sondern Hunderte kommunale Abstimmungen statt, in die sich die Regierung nie 
einmischt. Bei der erwähnten Regionalkonferenz ist die Regierung beispielsweise gesetzlich ver-
pflichtet, die Abstimmungsbotschaft zu erstellen. Wenn jemand findet, das sei nicht richtig, steht ihm 
der Rechtsweg offen. Dann können die Gerichte darüber entscheiden. Beim anderen Beispiel, den 
Gemeindefusionen, ist es folgendermassen: Unser Gemeindedirektor begleitet diese Fusionen und 
bringt nachher den Antrag in die Regierung, damit diese zustimmen oder ablehnen kann. Er muss 
somit dazu eine Meinung haben, sonst könnte er den Antrag ja gar nicht in die Regierung bringen 
und sich dort auch nicht äussern. (Der Präsident läutet die Glocke.) Das sind somit keine Beispiele 
um zu zeigen, dass sich die Regierung systematisch in Gemeindeabstimmungen einmischt.  
Es ist aber richtig, dass die Baudirektorin mit einem Newsletter zum Projekt «Tram Region Bern» 
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Stellung genommen hat. Doch genau das war kein kommunales Vorhaben, sondern ein regionales, 
wie bereits gesagt wurde. Der Kanton hat dabei mehr Geld gesprochen als die Gemeinden. Zudem 
stand die gesamte Planung und Projektorganisation mit allen beteiligten Gemeinden unter der Lei-
tung des Kantons. Das höchste strategische Organ war eine so genannte Behördendelegation, de-
ren Vorsitz die Baudirektorin des Kantons Bern innehatte. Somit war die Baudirektorin als Vertrete-
rin des Kantons diejenige Instanz, die dieses Projekt führte, das Geld zu verantworten hatte und 
über die wesentlichen Informationen verfügte. Daher musste sie auch erklären, warum eine be-
stimmte Variante gut ist und andere verworfen wurden. Genau aus diesem Grund kamen auch viele 
Vorwürfe, die Regierung hätte sich in diesem Abstimmungskampf viel zu wenig engagiert. Sie erin-
nern sich vielleicht, dass damals in den Zeitungen viel darüber geschrieben wurde. Sehr viele Geg-
ner dieses Projekts kamen zu Wort. Ehemalige Kantonsangestellte äusserten sich und die Regie-
rung, die Baudirektion, hat sich zurückgehalten und kaum Stellung genommen. Wenn man rein 
rechtlich betrachtet, wie Bürgerinnen und Bürger vor einer Abstimmung gemäss Bundesgericht in-
formiert werden sollen, dann könnte man sagen, der Kanton habe in dieser Abstimmung eher zu 
wenig informiert. Daher ist der Vorwurf von Grossrat Klopfenstein, die Baudirektion sei vorgeprescht 
und habe in diesem kantonalen Projekt überaktiv informiert, nicht richtig. Der Regierungsrat bean-
tragt Ihnen, auch das Postulat abzulehnen und keine neuen Rechtsgrundlagen in Auftrag zu geben. 
 
Präsident. Zum Schluss hat der Postulant noch einmal das Wort. 
 
Patrick Freudiger, Langenthal (SVP). Ich will Ihnen den Mittag nicht unnötig verkürzen, deshalb 
fasse ich mich kurz. Eine Replik in aller Kürze: Adrian Wüthrich, ich habe diesen Newsletter der 
BVE nicht bestellt und hatte ihn trotzdem am Schluss auch vor mir. Es ist somit ein sehr enges Ver-
ständnis von Öffentlichkeit, welches du da hast. Seien wir doch ehrlich: Wenn man schaut, wie die 
Publizität der Regierungsrats-Äusserungen sind, haben wir von einer öffentlichen Äusserung aus-
zugehen. Es war jederzeit möglich, davon Kenntnis zu nehmen.  
Philippe Messerli, der Regierungsrat kann und soll sich positionieren und für Vorlagen werben. Aber 
der Ort zum Werben ist hier, vor dem Grossen Rat und nicht in den Gemeinden, wenn diese dann 
entscheiden müssen, ob sie ein Projekt mittragen wollen oder nicht. Dort soll eine Information mög-
lich sein, aber nicht mehr. 
Und noch ein Punkt zum Regelungsaufwand: Der Staatsschreiber hat noch einmal auf die Grenze 
verwiesen, welche die Rechtsprechung gemacht hat. Das Problem, ob eine Intervention zu weit 
geht, muss man so oder so lösen. Nun ist einfach die Frage, ob es die Justiz löst oder ob wir als 
Gesetzgeber es lösen, und ich bin als Demokrat immer noch der Meinung, wichtige politische Fra-
gen müsste der Gesetzgeber entscheiden und eben nicht die Justiz. Ich hoffe, da sind wir uns einig. 
Nun zum Schluss: die Mehrheit der Fraktionssprecher hat sich kritisch geäussert. Ich nehme das 
zur Kenntnis. Ich habe aber auch Voten hören dürfen, die das Engagement der Baudirektorin im 
Fall Tram Region Bern sehr kritisch betrachtet haben, dasjenige von Monika Gygax, von Hubert 
Klopfenstein, von Markus Aebi und ein bisschen sogar von Christoph Grimm. Ich kann hier von ei-
ner gelben Karte sprechen. Sie waren mit der Art und Weise, wie Frau Regierungsrätin Egger das 
gemacht hat, nicht einverstanden. Sie haben betont, dass sie die Grenzen überschritten habe, wel-
che die Rechtsprechung für eine Intervention der Regierung in kommunalen Abstimmungen setzt. 
Diese Grenze wurde hier überschritten. Das wird entgegenzunehmen sein. Vielleicht ganz zum 
Schluss noch ein versöhnliches Wort: Die Baudirektorin hat genügend politische Erfahrung und ist 
sicher auch genügend intelligent, um zu wissen, dass eine gelbe Karte auch durch eine Diskussion 
erteilt werden kann und nicht nur durch eine Abstimmung. 
 
Präsident. Damit kommen wir zur Abstimmung über diesen Vorstoss, der ins gewandelt wurde. 
Wer dieses Postulat annehmen will, stimmt ja, wer es ablehnt, stimmt nein. 
 
Abstimmung 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung als Postulat 
Ja 47 

Nein 95 

Enthalten   6 
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Präsident. Sie haben das Postulat abgelehnt. Haben Sie bitte noch einen Moment Geduld. Bevor 
ich Sie in den Mittag entlasse, habe ich noch einige Informationen. Heute Nachmittag sind Frakti-
onssitzungen und dann findet hier um 16.00 eine Weiterbildungsveranstaltung zum Abstimmungs-
verfahren im Rat und in den Kommissionen statt. Alle Mitglieder des Grossen Rats sind dazu einge-
laden. Morgen Vormittag geht das Programm nach Plan weiter. Wir starten mit den Wahlen, hoffent-
lich mit Erfolg im ersten Anlauf. Nachher geht es weiter mit dem Geschäft des Regierungsrats, dem 
Bericht zu den Aussenbeziehungen. Anschliessend fahren wir weiter mit Straferlassgesuchen. Da-
nach gehen wir zu den Geschäften der POM über. Damit ist die Session für heute beendet. Ich 
wünsche Ihnen einen guten Appetit und einen guten Nachmittag in den Fraktionen. 
 
 
Schluss der Sitzung um 11.46 Uhr.  
 
Die Redaktorinnen: 
Sonja Riser (d) 
Catherine Graf Lutz (f) 
 
 

 

 

 

 


